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RS OGH 1981/7/15 1Ob568/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1981

Norm

ABGB §1120 D

MG §23 E

Rechtssatz

Das Untermietverhältnis bedarf keiner formellen Au6ösung etwa durch Aufkündigung, wenn das

Unterbestandverhältnis befristet war und der Untermieter von Anfang an die gleiche Befristung des

Hauptmietverhältnisses kannte und damit von vornherein mit der Beendigung auch seines Unterbestandverhältnisses

zu dem in beiden Rechtsverhältnissen vereinbarten Zeitpunkt rechnen mußte.
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